
Rechtliche Grundlagen der GmbH 
 
Die GmbH ist eine juristische Person mit 
selbständigen Rechten und Pflichten. Sie 
verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 
mindestens € 25.000 (soweit es sich nicht 
um eine Unternehmergesellschaft (UG) haf-
tungsbeschränkt handelt). Die Gründung 
erfolgt durch einen oder mehrere Gesell-
schafter, die mit ihren Stammeinlagen am 
Stammkapital beteiligt sind und darüber 
hinaus grundsätzlich nicht haften. Im Regel-
fall haftet nur die Gesellschaft mit dem ge-
samten Gesellschaftsvermögen. 
 

Der Geschäftsführer 
 
a) Bestellung 
 
Geschäftsführer einer GmbH kann nur eine 
natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige 
Person sein. Er braucht nicht Gesellschafter 
zu sein.  
 
Auch Ausländer können grundsätzlich als 
Geschäftsführer bestellt werden. Ein Wohn-
sitz im Inland ist nicht erforderlich. Es muss 
lediglich gewährleistet werden, dass im In-
land eine vertretungsberechtigte oder für die 
Geschäfte verantwortliche Person vor-
handen ist, die als Ansprechpartner für die 
Behörden etc. dient. Im übrigen kann der 
Geschäftsführer jederzeit ein Geschäftsreise-
visum  beantragen, das ihn berechtigt, sich 

pro Halbjahr 90 Tage im Bundesgebiet auf-
zuhalten. Problematisch ist dies nur dann, 
wenn die Visaerteilung restriktiv gehandhabt 
wird, z. B. weil der jeweilige Antragsteller 
nicht nachweisen kann, dass er das Ge-
schäftsreisevisum benötigt, um Geschäfte für 
die GmbH zu tätigen. Um eventuelle Proble-
me mit der Ausländerbehörde zu vermeiden, 
sollte bei Geschäftsführern mit Wohnsitz im 
Inland vorher geklärt werden, ob mit der 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu rech-
nen ist. 
 
Wer wegen Insolvenzverschleppung oder 
einer Insolvenzstraftat verurteilt ist, kann auf 
die Dauer von fünf Jahren seit Rechtskraft 
des Urteils nicht wirksam zum Geschäftsfüh-
rer bestellt werden. Dies gilt auch, wenn der 
Geschäftsführer nach § 82 GmbHG, § 399 
AktG, § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG 
oder § 17 PublG (falsche Angaben, unrichtige 
Darstellung in Bezug auf die Vermögensver-
hältnisse der GmbH) oder wegen Kreditbe-
trugs, Untreue oder Vorenthalten von Ar-
beitsentgelt zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt worden ist. 
Wenn jemand die Ausübung eines bestimm-
ten Gewerbes untersagt ist, kann er nicht 
zum Geschäftsführer eines Unternehmens 
bestellt werden, dessen Geschäftsgegenstand 
ganz oder teilweise mit dem Gegenstand der 
Untersagung übereinstimmt.  
 
Grundsätzlich muss der Geschäftsführer kei-
ne besonderen Qualifikationen erfüllen. Es 

Der GmbH-Geschäftsführer 
 
Der Geschäftsführer ist das gesetzliche Organ der GmbH, er führt die Geschäfte der Ge-
sellschaft und vertritt sie nach außen. Ohne Geschäftsführer ist die GmbH nicht hand-
lungsfähig. 

 
 



gibt jedoch Ausnahmen bei Tätigkeiten, de-
ren Ausübung an die Erteilung einer Erlaub-
nis oder Genehmigung geknüpft ist, z. B. bei 
Transportunternehmen und Personenbeför-
derungsunternehmen. Bei Handwerksbetrie-
ben muss entweder der Geschäftsführer über 
die handwerksrechtlichen Voraussetzungen 
verfügen oder ein angestellter Betriebsleiter.  

 
Die Bestellung des Geschäftsführers erfolgt 
durch die Gesellschafterversammlung. Die 
Bestellung sowie jede Änderung in der Per-
son des Geschäftsführers ist durch den Ge-
schäftsführer zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden. 

 
Legt der Geschäftsführer sein Amt nieder, 
muss er in seinem eigenen Interesse dafür 
sorgen, dies nach außen bekannt zu geben. 
Solange er im Handelsregister als Geschäfts-
führer eingetragen ist, gilt er nach außen als 
Geschäftsführer. Da der Antrag auf Löschung 
im Handelsregister nur durch einen Ge-
schäftsführer gestellt werden kann, ist der 
Geschäftsführer selbst hierzu nicht mehr 
berechtigt, wenn er sein Amt niedergelegt 
hat. Die Amtsniederlegung sollte daher im-
mer vorbehaltlich des Löschungsantrags 
beim Registergericht erfolgen. 
 
b) Geschäftsführervertrag 
 
Von der Bestellung zu unterscheiden ist das 
Anstellungsverhältnis zwischen Geschäfts-
führer und Gesellschaft. Die Bestellung des 
Geschäftsführers ist jederzeit widerruflich. 
Der Anstellungsvertrag besteht jedoch mit 
allen darin enthaltenen Rechten und Pflich-
ten weiter, bis die (in der Regel vereinbarte) 
Kündigungsfrist abgelaufen ist. Hieraus kön-
nen sich Ansprüche auf Gehaltsfortzahlung 
oder eine Abfindung ergeben. Ebenso kann 

der Geschäftsführer jederzeit sein Amt nie-
derlegen. Entsteht der GmbH jedoch durch 
eine Amtsniederlegung zur Unzeit ein Scha-
den, ist der Geschäftsführer ersatzpflichtig.  
 
Geschäftsführervertrag ist ein Dienstvertrag, 
der zwischen der Gesellschafterversammlung 
und dem Geschäftsführer geschlossen wird. 
Er sollte mindestens folgende Regelungen 
enthalten: 
 
 Vergütung: Häufig wird die Vergütung 

aufgeteilt in ein Fixum und eine Tantieme 
 Regelung zur Weiterzahlung der Vergü-

tung im Krankheitsfall 
 Urlaubsanspruch: Das Bundesurlaubsge-

setz gilt nicht für den GmbH - Geschäfts-
führer 

 Ersatz von Spesen und Reisekosten 
 Versicherung gegen Betriebsunfälle 
 eventuell Pensionszusage 
 Wettbewerbsverbot: 

Soweit das Wettbewerbsverbot sich auf 
die Zeit nach Beendigung des Vertrags 
bezieht, ist eine Entschädigung zu verein-
baren. 

 Einzelheiten über die Kündigung, insbe-
sondere hinsichtlich Form und Frist. Das 
Kündigungsschutzgesetz gilt nicht. Ist 
keine Kündigungsfrist vereinbart, gilt die 
gesetzliche Regelung des § 622 Abs. 1 
BGB (4 Wochen zum 15. oder zum Mo-
natsende) 

 
Ist ein Geschäftsführer zugleich Gesellschaf-
ter, gibt es bestimmte Besonderheiten. Zu 
achten ist vor allem darauf, dass das Gehalt 
nicht überhöht festgesetzt wird, da dies 
steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung 
betrachtet wird. 
 



Übt der Gesellschafter-Geschäftsführer 
maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidun-
gen der GmbH aus (in der Regel bei einer 
Beteiligung von über 50%), besteht grund-
sätzlich keine Sozialversicherungspflicht. Die 
Sozialversicherungspflicht sollte jedoch im-
mer mit der zuständigen Krankenkasse bzw. 
dem Arbeitsamt in Bezug auf die Arbeitslo-
senversicherung geklärt werden.  
 
c) Vertretung 
 
Die GmbH wird durch den Geschäftsführer 
als ihrem gesetzlichen Organ gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten. Ohne Geschäfts-
führer ist die GmbH daher nicht handlungs-
fähig. 
 
Die Vertretungsbefugnis kann nach außen 
nicht beschränkt werden, d.h. Rechtsge-
schäfte, die der Geschäftsführer im Namen 
der Gesellschaft abschließt, sind für die 
GmbH verbindlich. Dagegen kann im Ver-
hältnis zwischen Gesellschaftern und Ge-
schäftsführer festgelegt werden, dass der 
Geschäftsführer für bestimmte Geschäfte der 
Genehmigung durch die Gesellschafterver-
sammlung bedarf. Überschreitet der Ge-
schäftsführer im Innenverhältnis seine Kom-
petenzen, kann er sich gegenüber der Gesell-
schaft schadensersatzpflichtig machen. 
 
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, gilt 
im Zweifel Gesamtvertretung, d.h. die Ge-
schäftsführer können nur gemeinsam han-
deln. Es kann aber auch Einzelvertretung 
vereinbart werden. 
 
 
 
 
 

Allgemeine Aufgaben des Geschäftsführers 
 
a) Geschäftsführung 
 
Die Geschäftsführungsbefugnis umfasst alle 
zur Verfolgung des Gesellschaftszwecks er-
forderlichen gewöhnlichen Maßnahmen, also 
sämtliche tatsächlichen und rechtlichen 
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des 
Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich 
bringt. Bestimmte Angelegenheiten der Ge-
schäftsführung im weiteren Sinn sind den 
Gesellschaftern vorbehalten, z.B. die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und die Ver-
wendung des Ergebnisses, Bestellung und 
Abberufung der Geschäftsführer sowie ihre 
Entlassung und die Überwachung der Ge-
schäftsführung. Die Befugnisse des Ge-
schäftsführers können im Gesellschaftsver-
trag beschränkt werden bzw. kann die Vor-
nahme einzelner Geschäfte von der Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung ab-
hängig gemacht werden. Außerdem ist die 
Gesellschafterversammlung grundsätzlich 
befugt, dem Geschäftsführer Weisungen zu 
erteilen. 
 
b) Treuepflicht 
 
Im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, aber 
als allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt, 
ist die sogenannte Treuepflicht. Ein Haupt-
anwendungsfall der Treuepflicht ist das Ver-
bot der Ausnutzung der Organstellung aus 
eigennützigen Gründen zum Nachteil der 
Gesellschaft. Hiermit ist vor allem die unbe-
rechtigte persönliche Bereicherung oder die 
Bereicherung Dritter aus Gesellschaftsmit-
teln gemeint. Ein anderer Anwendungsfall 
der Treuepflicht ist das Wettbewerbsverbot, 
wobei zu unterscheiden ist zwischen einem 
Wettbewerbsverbot während der Amtszeit 



als Geschäftsführer und der Zeit danach. 
Während der Amtzeit unterliegt grundsätz-
lich jeder Geschäftsführer einem Wettbe-
werbsverbot, d.h. er darf keine eigenen Ge-
schäfte ausüben, mit denen er in Konkurrenz 
zu den Geschäften der Gesellschaft tritt. Der 
Geschäftsbereich der Gesellschaft wird durch 
den Gesellschaftsvertrag festgelegt. Das 
Wettbewerbsverbot gilt auch für solche Be-
reiche, die zwar im Gesellschaftsvertrag ge-
nannt werden, aber derzeit noch nicht aus-
geübt werden. 

 
Nach der Amtszeit unterliegt der Geschäfts-
führer nur dann einem Wettbewerbsverbot, 
wenn es vertraglich vereinbart ist. 
 
c) Einberufung und Teilnahme an Gesell- 
   schafterversammlungen 
 
Die Gesellschafterversammlung wird grund-
sätzlich durch die Geschäftsführer einberu-
fen. Die Einberufung erfolgt mittels einge-
schriebenen Briefs und ist mit einer Frist von 
mindestens einer Woche zu bewirken. Im 
Gesellschaftsvertrag kann Abweichendes 
vereinbart werden. Die Ladung zur Gesell-
schafterversammlung ist an alle Gesellschaf-
ter zu richten mit einer Frist von mindestens 
einer Woche. Die Frist beginnt mit dem Tag, 
an dem der Brief dem letzten Gesellschafter 
unter normalen Umständen zugegangen wä-
re. In der Ladung sind mindestens folgende 
Punkte anzugeben: Tagungsort, Tagungszeit, 
Zweck der Versammlung (Tagesordnung), 
Unterschrift des Geschäftsführers. 
 
Die Einberufung hat insbesondere in den im 
Gesetz ausdrücklich geregelten Fällen zu 
erfolgen: 
 

 zur Einforderung von Einzahlungen auf 
die Stammeinlagen 

 zur Satzungsänderung 
 wenn Gesellschafter, die mindestens 10% 

der Stammanteile halten, dies unter An-
gabe von Zweck und Grund verlangen, 

 zur Feststellung des Jahresabschlusses 
 zur Auflösung und Liquidation 
 wenn sich ergibt, dass die Hälfte des 

Stammkapitals verloren ist 
 wenn es im Interesse der GmbH erforder-

lich erscheint, also z. B. bei ungewöhnli-
chen Geschäften mit hohem Risiko 

 
Die Beschlüsse der Gesellschafter werden 
grundsätzlich in den Gesellschafterversamm-
lungen gefasst. In der Regel gilt die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für 
eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. In eigenen Angelegenheiten hat 
der Gesellschafter keine Stimme, es sei denn, 
es sollen ihm neue Pflichten auferlegt wer-
den, z.B. Heraufsetzung des Stammkapitals. 

 
Ist der Geschäftsführer Alleingesellschafter, 
muss er ein schriftliches Protokoll über die 
Versammlung erstellen und unterzeichnen. 
 
d) Auskunfts- und Informationspflicht 
 
Der Geschäftsführer ist jedem Gesellschafter 
gegenüber zur unverzüglichen Auskunft über 
die Gesellschaftsangelegenheiten verpflich-
tet, er hat auf Verlangen Einsicht in die 
Schriften und Bücher zu gewähren. Die Ver-
weigerung von Auskünften durch den Ge-
schäftsführer einer GmbH gegenüber den 
Gesellschaftern stellt in der Regel einen 
wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung 
des Anstellungsvertrags des Geschäftsführers 
dar. 



Haftungsrisiken des Geschäftsführers 
 
Bei Haftungsfragen ist zu unterscheiden zwi-
schen der Haftung des Geschäftsführers im 
Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft 
und den Gesellschaftern und der im Außen-
verhältnis gegenüber Dritten wie Kunden, 
Lieferanten oder Behörden. 
 
a) Haftung gegenüber der Gesellschaft 
 
Der Geschäftsführer hat in den Angelegen-
heiten der GmbH „die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes anzuwenden“  
(§ 43 Abs. 1 GmbHG). Beachtet er diesen 
Grundsatz nicht, können Schadensersatzan-
sprüche der Gesellschaft entstehen. Diese 
Haftung wird auch nicht grundsätzlich 
dadurch ausgeschlossen, dass der Geschäfts-
führer auf Weisung der Gesellschafter ge-
handelt hat, sie wird lediglich gemildert. 
 
Der Geschäftsführer muss sich stets ein ge-
naues Bild der Lage machen und hat sich 
über alle relevanten und wirtschaftlichen 
Umstände zu informieren. Soweit er Aufga-
ben delegiert, haftet er für die Folgen. Er 
muss die Buchhaltung überwachen und kann 
sich nicht darauf berufen, hierfür sei ausrei-
chend geschultes Personal vorhanden. Auch 
bei einer Aufgabenverteilung unter mehrere 
Geschäftsführer bleibt jeder Geschäftsführer 
insgesamt verantwortlich. Für die anderen 
Geschäftsführer trifft ihn ebenfalls eine 
Überwachungspflicht. 
 
Neben dieser allgemeinen Haftung aus der 
Verletzung von Sorgfaltspflichten, sieht das 
GmbH-Gesetz noch einige Sondertatbestän-
de vor, die Haftungsansprüche der Gesell-
schaft auslösen können. Insbesondere be-
steht eine Ersatzpflicht, wenn der Geschäfts-

führer Zahlungen an die Gesellschafter aus 
dem zur Erhaltung des Stammkapitals erfor-
derlichen Vermögen leistet. Eine Haftung 
kann auch dann in Betracht kommen, wenn 
der Geschäftsführer im Fall, dass 50% des 
Stammkapital der Gesellschaft verloren sind, 
die Gesellschafterversammlung nicht einbe-
ruft, oder wenn gegen Rechnungslegungs-
vorschriften verstoßen wird. 
 
b) Haftung gegenüber Dritten 
 
Entsprechend den gesetzlichen Haftungs-
grundsätzen der GmbH haftet für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber 
Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen. 
Eine Haftung der Geschäftsführer gegenüber 
Dritten kommt daher nur in Ausnahmefällen 
in Betracht. Die Rechtsprechung hat dazu 
mehrere Fallgruppen entwickelt. 
 
 Haftung bei der Vertretung der GmbH 

Eine persönliche Haftung kommt dann in 
Betracht, wenn der Geschäftsführer bei 
einem Vertragsabschluss nicht deutlich 
macht, dass er als Vertreter der GmbH 
handelt und der Vertragspartner daher 
annimmt, er schließe den Vertrag mit der 
Person des Geschäftsführers selbst. Um-
gekehrt haftet er auch dann persönlich, 
wenn er als Geschäftsführer der GmbH 
aufgetreten ist, aber bei den Vertragsver-
handlungen zum Ausdruck gebracht hat, 
ggf. selbst für die Forderungen des Ver-
tragspartners einstehen zu wollen.  
 

 Haftung im Bereich Steuern und Buch-
führung 
Der Geschäftsführer einer GmbH über-
nimmt die Aufgaben eines Arbeitgebers. 
In dieser Funktion hat er die monatlichen 
Lohnsteuer- und Umsatzsteuervoranmel-



dungen abzugeben sowie die Lohnsteuer 
für Rechnung des Arbeitnehmers einzu-
behalten und an das Finanzamt abzufüh-
ren. Die Pflicht zur Voranmeldung und 
Abführung gilt auch für die Umsatzsteuer. 
Werden diese Pflichten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt, hat der Ge-
schäftsführer selbst für diese Beträge ein-
zustehen (§ 69 AO). Im übrigen drohen 
auch strafrechtliche Konsequenzen (§§ 
370 ff. AO). 
 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Ge-
schäftsführers ist die ordnungsgemäße 
Buchführung und Bilanzierung. Bei 
Pflichtverletzungen können sich nicht nur 
Haftungsansprüche gegenüber der Gesell-
schaft (s.o.) ergeben, sondern auch ge-
genüber Gläubigern, wenn die Pflichtver-
letzung vorsätzlich war, und als Verstoß 
gegen die guten Sitten anzusehen ist. Die 
Buchführungs- und Bilanzierungspflicht 
umfasst u.a. die Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts (§ 264 
HGB). Ist eine Pflichtverletzung Ursache 
für eine nicht rechtzeitige oder nicht voll-
ständige Steuerentrichtung, kann dies 
ebenfalls eine Haftung nach § 69 AO nach 
sich ziehen. 

 
 Haftung im Sozialversicherungsrecht 

Der Geschäftsführer hat dafür zu sorgen, 
dass die GmbH ihren Pflichten gegenüber 
den Sozialversicherungsträgern nach-
kommt. Hierzu ist die Betriebsnummer 
beim Arbeitsamt zu erfragen. Diese ist er-
forderlich um ausländische Arbeitnehmer 
beschäftigen zu können und um die Ar-
beitnehmer bei der Sozialversicherung an-
zumelden. Außerdem müssen die Mitar-
beiter bei der Krankenkasse gemeldet 
werden. Die einbehaltenen Beiträge zur 

Krankenversicherung, zur Rentenversiche-
rung und zur Arbeitslosenversicherung 
sind an die Sozialversicherungsträger ab-
zuführen. Der Geschäftsführer haftet für 
einbehaltene und nicht abgeführte Ar-
beitnehmeranteile der Sozialversiche-
rungsbeiträge sowohl auf Schadensersatz 
als auch strafrechtlich. 
 
Werden Mitarbeiter beschäftigt, sind die-
se bei der Berufsgenossenschaft, dem Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung, 
anzumelden und deren Entgelte nachzu-
weisen. Der Geschäftsführer ist für die 
Abführung der Beiträge an die Berufsge-
nossenschaft verantwortlich. Aus der Für-
sorgepflicht des Arbeitsgebers für seine 
Arbeitnehmer heraus ist der Geschäfts-
führer verpflichtet, umfangreiche Maß-
nahmen zur Vermeidung von Unfällen am 
Arbeitsplatz zu treffen (§§ 618 BGB, 62 
HGB, 120a Gewerbeordnung, 21 I SGB VII, 
104 SGB VII). Bei einem Verstoß gegen 
einzelne Unfallverhütungsvorschriften 
kommt eine Geldbuße nach § 209 SGB VII 
in Betracht. 
 

 Haftung in der Insolvenz 
Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig, 
hat der Geschäftsführer die Verpflichtung, 
spätestens drei Wochen nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens zu stellen. 
Dies gilt sinngemäß, wenn die Gesell-
schaft überschuldet ist. 
Zahlungsunfähigkeit ist gegeben, wenn 
die GmbH voraussichtlich auf Dauer nicht 
mehr in der Lage ist, ihre fälligen Schul-
den zu tilgen. Die 3-Wochen-Frist zur In-
solvenzanmeldung beginnt mit dem Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit und ist un-
abhängig von der Kenntnis des Geschäfts-



führers. Überschuldung liegt vor, wenn 
das Vermögen (Aktiva) nicht mehr die 
echten Verbindlichkeiten (Passiva) deckt. 
 
Tätigt der Geschäftsführer nach Insol-
venzreife des Unternehmens weiterhin 
Zahlungen, so haftet er der Gesellschaft 
für diese Zahlungen persönlich. Dies gilt 
nicht für Zahlungen, die auch nach die-
sem Zeitpunkt mit der „Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmanns“ vereinbar 
sind. Gläubiger haben bei Verletzung der 
Insolvenzantragspflicht keinen direkten 
Anspruch gegen den Geschäftsführer. 
 
Schließt der Geschäftsführer bei Insol-
venzreife Verträge, die erhebliche Vorleis-
tungen anderer bewirken, obwohl er de-
ren Schaden erkennen musste, diesen 
aber billigend in Kauf nimmt, haftet er 
dem Vertragspartner auf Schadensersatz, 
es sei denn, er kann beweisen, dass der 
Insolvenzgrund nur vorübergehend war. 
 
Vorsicht: Wird die rechtzeitige Anmel-
dung der Insolvenz unterlassen, macht der 
Geschäftsführer sich strafbar. 
 

 Haftung gegenüber Gläubigern bei Gesell-
schafterwechsel 
Seit dem 01.10.1999 sind die Geschäfts-
führer verpflichtet, jede Änderung im Ge-
sellschafterbestand unverzüglich dem 
Handelsregister durch Einreichung einer 
neuen vollständigen Gesellschafterliste 
mitzuteilen. Kommt der Geschäftsführer 
dieser Verpflichtung nicht nach, haftet er 
den Gläubigern der Gesellschaft, wenn 
diesen ein Schaden entsteht, weil sie von 
dem Gesellschafterwechsel nichts wuss-
ten. 
 

 Haftung bei nicht rechtzeitiger Einrei-
chung des Jahresabschlusses  
Nach § 325 HGB hat der Geschäftsführer 
den Jahresabschluss unverzüglich nach 
seiner Vorlage an die Gesellschafter, je-
doch spätestens vor Ablauf des zwölften 
Monats des dem Abschlussstichtag nach-
folgenden Geschäftsjahrs beim Betreiber 
des elektronischen Bundesanzeigers elekt-
ronisch einzureichen. Unterlässt er dies, 
kann gegen den Geschäftsführer ein Ord-
nungsgeld festgesetzt werden. Das Ord-
nungsgeld beträgt mindestens 2500 Euro. 
 

 Haftung bei Wettbewerbsverstößen 
Führt die Gesellschaft Werbemaßnahmen 
durch, die gegen wettbewerbsrechtliche 
Vorschriften verstoßen, z.B. gegen das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG), haftet der Geschäftsführer neben 
der GmbH auch persönlich als Verletzer. 
Ebenso haftet er neben der GmbH persön-
lich bei der Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, 
Marken etc.). 
 

 Haftung bei Verletzung von Sachwalter-
pflichten 
Der Geschäftsführer ist sogenannter 
Sachwalter von Gegenständen, die zwar 
im Besitz, nicht aber im Eigentum der 
GmbH sind, z. B. fremde sicherungsüber-
eignete Ware oder unter Eigentumsvorbe-
halt gekaufte Ware. Verletzt der Ge-
schäftsführer das Eigentumsrecht, indem 
er die Ware z. B. weiterverkauft, haftet er 
gegenüber dem Eigentümer persönlich auf 
Schadensersatz. Außerdem kann es sich 
bei der Fallkonstellation auch um Unter-
schlagung handeln, d. h. der Geschäfts-
führer macht sich auch strafbar.  

 



Zur Deckung der Risiken aus der persönli-
chen Haftung des Geschäftsführers 
kommt der Abschluss einer D & O-
Versicherung (directors and officers liabi-
lity insurance) in Betracht. Auf dem deut-
schen Versicherungsmarkt gibt es derzeit 
ca. ein Dutzend Versicherer, die dieses 
Produkt zu unterschiedlichen Konditionen 
anbieten. 
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